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VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 

Vollzug der Baugesetze; 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses sowie Anbau eines Fahrradschuppens an die best. Doppelgarage,  
Fl. Nr. 271/9,  
Gemarkung Beyharting

Antragsteller: Till Guddat und Therese Kreitmeier, Maximilianstraße 1, 83043 Bad Aibling    
Vorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses sowie Anbau eines Fahrradschuppens an die 

best. Doppelgarage 
Bauort: Tuntenhausen, Rosenweg 13 
Lage: Gemarkung Beyharting, Flurstück 271/9 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.618, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 11.05.2020 

gez. 

Kaiser
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Vollzug der Baugesetze; 
Teilabriss mit Aufstockung eines Wohnhauses mit Ladengeschäft, Fl. Nr. 1235/2,  
Gemarkung Rohrdorf 

Bauherr: Christine Gabriel-Draga, Högeringer Str. 35, 83071 Stephanskirchen 
Bauvorhaben: Teilabriss mit Aufstockung eines Wohnhauses mit Ladengeschäft
Bauort: Rohrdorf, Rosenheimer Str. 44 
Gemarkung: Rohrdorf 
Flurnummer: 1235/2 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.612, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 15.05.2020 

gez. 

Maier
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Vollzug der Baugesetze; 
Erweiterung des bestehenden LIDL-Marktes, Fl. Nr. 1429/1 und 1429/5,  
Gemarkung Bad Aibling 

Bauherr: LIDL Dienstleistung GmbH & Co.KG Herrn Michael Hoffmann, Gewerbepark 1, 83043 
Bad Aibling 

Bauvorhaben: Erweiterung des bestehenden LIDL-Marktes 
Bauort: Bad Aibling Ellmosener Straße 22 
Gemarkung: Bad Aibling 
Flurnummer: 1429/1, 1429/5 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.613, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 18.05.2020 

gez. 

Schlehan
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Vollzug der Baugesetze; 
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Gewerbeflächen und den erforderlichen Stellplätzen, Fl. Nr. 49/3, 49/5,  
Gemarkung Bernau a. Chiemsee 

Bauherr: Eder Wohnbau GmbH & Co. KG, Kling 1, 83547 Babensham 
Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Gewerbeflächen und den erforderlichen Stell-

plätzen 
Bauort: Bernau a. Chiemsee, Chiemseestraße 21+23 
Gemarkung: Bernau a. Chiemsee 
Flurnummer: 49/3, 49/5 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.612, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 19.05.2020 

gez. 

Maier
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Vollzug der Baugesetze; 
Errichtung einer Trafostation bei Haus 1 KG und Errichtung einer Dachterrasse bei Haus 2 2. OG, Fl. Nr. 1196,  
Gemarkung Bad Aibling 

Bauherr: MS Bau- und Projektentwicklung GmbH, Bergstraße 58, 85625 Antholing 
Bauvorhaben:                    Errichtung einer Trafostation bei Haus 1 KG und Errichtung einer Dachterrasse bei 

Haus 2 2. OG 
Bauort: Bad Aibling Münchner Straße 48 
Gemarkung: Bad Aibling 
Flurnummer: 1196 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.613, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 20.05.2020 

gez. 

Schlehan



132 

Vollzug der Baugesetze; 
Neubau einer Terrassenüberdachung, Fl. Nr. 992,  
Gemarkung Rott a.Inn 

Antragsteller: Robert u. Carmen Widmann 
Vorhaben: Neubau einer Terrassenüberdachung 
Bauort: Rott a.Inn, Ferchen 10 
Lage: Gemarkung Rott a.Inn, Flurstück 992 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.618, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 22.05.2020 

gez. 

Kaiser



133 

Vollzug der Baugesetze; 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung und Nebengebäude, 
Fl. Nr. 613/8, Gemarkung Ramerberg 

Antragsteller: Florian u. Linda Wenig 
Vorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Nebengebäudes 
Bauort: Ramerberg, Kapellenstraße 7 
Lage: Gemarkung Ramerberg, Flurstück 613/8 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.618, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 27.05.2020 

gez. 

Breitrainer
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Vollzug der Baugesetze; 
Anbau von Aufzügen an ein Mehrfamilienhaus, Fl. Nr. 679/25, 679/26,  
Gemarkung Prien a. Chiemsee 

Bauherr: Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft eG, Herrn Martin Hintermayr,  
Brunnhuber Str. 66, 83512 Wasserburg a. Inn 

Bauvorhaben:  Anbau von Aufzügen an ein Mehrfamilienhaus 
Bauort:  Prien a. Chiemsee, Carl-Braun-Str. 42, Schillerstr. 7 
Gemarkung:  Prien a. Chiemsee 
Flurnummer:  679/25, 679/26 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 

Baugenehmigung 

A.   Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der  
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und  
Beweismittel angegeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in  
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen  
Wirkungen! 

• Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

• Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Hinweis:  Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt  
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können während der Amtsstunden im Landratsamt Rosenheim, Bauabteilung, 
Wittelsbacherstr. 53, 83022 Rosenheim, Zimmer 01.611, eingesehen werden. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 28.05.2020 

gez. 

Bruhnke
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Satzung des Landkreises Rosenheim zur Regelung der Entschädigung der Kreistagsmitglieder und der sonstigen 
ehrenamtlich tätigen Personen 

(Entschädigungssatzung) 

Der Landkreis Rosenheim erlässt aufgrund Art. 14 a in Verbindung mit Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern 
(Landkreisordnung - LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), 
zuletzt geändert durch § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) folgende Satzung:

§ 1 
Sitzungen des Kreistages 

(1) Die Kreistagsmitglieder erhalten für jede Sitzung des Kreistages, an der sie teilgenommen haben, Entschädigungen.

(2) 1Als Entschädigung wird ein Sitzungsgeld von 75,-- Euro je Sitzungstag gezahlt; als Nachweis der Teilnahme gilt die 
unterschriftliche Eintragung des Kreistagsmitglieds in die Anwesenheitsliste. 2Durch das Sitzungsgeld nach Satz 1 sind 
auch Fahrtkosten zwischen dem Wohnort und dem Sitzungsort abgegolten, soweit dieser sich innerhalb des Landkrei-
ses und der Stadt Rosenheim befindet.

(3) 1Neben dem Sitzungsgeld nach Abs. 1 erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den ihnen durch die Teilnahme 
an der Sitzung entstandenen nachgewiesenen Verdienstausfall ersetzt. 2Diese Ersatzleistung kann unmittelbar an den 
Arbeitgeber bezahlt werden, wenn die Gehalts- oder Lohnzahlung wegen der Teilnahme an der Sitzung nicht gekürzt 
worden ist und der Arbeitgeber die Erstattung dieser Kosten (einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversiche-
rung) verlangt.

(4) 1Selbständig Tätige erhalten für die ihnen durch die Teilnahme an der Sitzung entstandene Zeitversäumnis eine pau-
schale Verdienstausfallentschädigung von 15,-- Euro je Stunde Sitzungsdauer, höchstens jedoch für zehn Stunden je 
Tag. 2Zur Sitzungsdauer zählen als Wegzeiten je eine Stunde vor Beginn und nach Beendigung der Sitzung; angebro-
chene Stunden werden als volle Stunden berechnet. 3Zu den selbständig Tätigen im Sinne dieser Bestimmung zählt, 
wer freiberuflich tätig ist oder aufgrund seiner selbständigen Tätigkeit der steuerlichen Veranlagung unterliegt. 4Im Zwei-
felsfall ist hierüber eine Bescheinigung des Finanzamtes vorzulegen.

(5) 1Personen, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 3 und 4 haben (z. B. Personen, die ihren eigenen Haushalt überwie-
gend betreuen, Studentinnen oder Studenten), denen aber durch die Teilnahme an der Sitzung im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung in Höhe von 15,-- Euro 
je Stunde Sitzungsdauer, höchstens jedoch für zehn Stunden am Tag. 2Zur Sitzungsdauer zählen als Wegezeiten je 
eine Stunde vor Beginn und nach Beendigung der Sitzung; angebrochene Stunden werden als volle Stunden berechnet. 
3Das Vorliegen der Voraussetzungen gem. Satz 1 ist glaubhaft zu machen. 4Personen, denen kein Verdienstausfall 
entsteht oder die nicht mehr berufstätig sind, können keine Entschädigung nach Satz 1 erhalten.

(6) 1Die Entschädigungen nach Abs. 3 bis 5 werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. 2Die Zahlung erfolgt erstmals für 
die Sitzung, die vor Eingang des Antrages stattgefunden hat.

§ 2 
Sonstige Dienstgeschäfte von Kreistagsmitgliedern 

(1) 1Die in § 1 genannten Entschädigungen erhalten auch Kreistagsmitglieder, die im Auftrag der Kreisorgane (Kreistag, 
Ausschüsse, Landrat) an Sitzungen anderer Gremien (z. B. Verbandsversammlungen von Zweckverbänden, Verwal-
tungsratssitzungen von Gesellschaften u. ä.) teilnehmen, sonstige Dienstgeschäfte im Auftrag des Landkreises 
erledigen oder auf Ersuchen des Landrats an Besprechungen teilnehmen. 2Die vom Landkreis zu zahlende Entschädi-
gung vermindert sich insoweit, als Kreistagsmitglieder für die Sitzungsteilnahme oder das Dienstgeschäft von Dritten 
eine Vergütung erhalten. 3Die Entschädigungen für Kreistagsmitglieder, die in diesen Fällen als gewählte oder bestellte 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des Landrats tätig werden, richten sich nach den jeweiligen Beschlüssen des 
Kreistages.

(2) 1Finden Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse oder die in Abs. 1 genannten Sitzungen, sonstige Dienstge-
schäfte und Besprechungen außerhalb des Landkreises und der Stadt Rosenheim statt, werden die Kosten der Fahrt 
zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet, soweit nicht Sammelbeförderung durch den Landkreis sichergestellt wird. 
2Bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels werden die Kosten der Fahrkarte der zweiten Klasse, bei Benutzung 
eines eigenen Kraftwagens eine Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Reise-
kostengesetzes (BayRKG) in der jeweils gültigen Fassung gezahlt. 3Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayRKG findet keine 
Anwendung. 4Die bei mehrtägigen Dienstreisen entstehenden Übernachtungskosten werden nach Maßgabe des Bay-
erischen Reisekostengesetzes erstattet. 
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(3) 1Der Auftrag zur Teilnahme an Sitzungen anderer Gremien oder zur Erledigung von Dienstgeschäften einschließlich der 
Teilnahme an Besprechungen wird vom Landrat schriftlich erteilt. 2Ein schriftlicher Auftrag ist nicht erforderlich, wenn 
das Kreistagsmitglied zu Sitzungen anderer Gremien, denen es auf Grund seiner Mitgliedschaft im Kreistag angehört, 
schriftlich geladen wird. 3Für die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landrats sind keine schriftlichen Aufträge 
erforderlich.

§ 3 
Fraktionssitzungen 

(1) 1Bei Teilnahme eines Kreistagsmitglieds an jährlich bis zu elf Sitzungen von Fraktionen oder von Ausschussgemein-
schaften im Sinne des Art. 27 Abs. 2 Satz 5 LKrO, die der Vorbereitung einer Kreistagssitzung oder einer 
Kreisausschusssitzung dienen, wird – sofern diese Sitzungen nicht am gleichen Tag wie die Kreistagssitzung oder eine 
andere Sitzung von Ausschüssen des Kreistages Rosenheim stattfindet – je Sitzung der Fraktion oder Ausschussge-
meinschaft ein Sitzungsgeld nach § 1 Abs. 2 gezahlt. 2Als Nachweis für den Anspruch auf Auszahlung der 
Entschädigung für die Teilnahme an diesen Sitzungen dient die unterschriftliche Eintragung in die Anwesenheitsliste.

(2) Das Sitzungsgeld nach § 1 Abs. 2 wird auch Kreistagsmitgliedern gezahlt, die keiner Fraktion oder Ausschussgemein-
schaft angehören, wenn sie entweder an Sitzungen einer Fraktion oder Ausschussgemeinschaft teilnehmen 
(hospitieren) oder selbst Sitzungen abhalten, bei denen mindestens drei Kreistagsmitglieder anwesend sind und diese 
sich verpflichtet haben, fraktionsähnliche Arbeit zu leisten.

(3) Der Kreistag kann beschließen, dass weitere Sitzungen der Fraktionen und Ausschussgemeinschaften als vergütungs-
fähig im Sinne von Abs. 1 anerkannt werden.

§ 4 
Sitzungen der Ausschüsse 

(1) Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 sind bei den Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages für deren Mitglieder entspre-
chend anzuwenden.

(2) 1Die Mitglieder des Sozialhilfeausschusses und des Jugendhilfeausschusses erhalten die Entschädigungen nach den 
§§ 1 und 2 unabhängig davon, ob es sich um Kreisbürgerinnen oder Kreisbürger, stimmberechtigte oder beratende 
Mitglieder handelt. 2Die §§ 1 und 2 gelten nicht für Mitglieder, die diesen Ausschüssen kraft ihres Amtes als Beamtinnen 
oder Beamte oder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes angehören; diese Ausschussmitglieder werden nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes entschädigt, falls sie von ihren Dienststellen keine Reisekosten 
erhalten.

(3) 1Werden bei der Einberufung einer Ausschusssitzung auch die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Ausschuss-
mitglieder ausdrücklich gebeten, an der Sitzung teilzunehmen, erhalten sie im Falle ihrer Teilnahme die 
Entschädigungen nach den §§ 1, 2 und 3. 2Sofern die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter der Ausschussmitglieder 
nur nachrichtlich von einer Sitzung unterrichtet werden, erhalten sie im Falle ihrer Teilnahme keine Entschädigung, es 
sei denn, sie vertreten ein Ausschussmitglied.

§ 5 
Sonstige ehrenamtlich tätige Personen 

(1) 1Die Bestimmungen der §§ 1, 2 und 4 gelten entsprechend für sonstige ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen und Kreis-
bürger, beigezogene Sachverständige und andere Personen, die nicht Kreistagsmitglieder sind, soweit ihre Teilnahme 
an Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, an Besprechungen und sonstigen Dienstgeschäften nicht zu ih-
rem Aufgabenbereich kraft Amtes gehört. 2Im Zweifelsfall entscheidet der Landrat.

(2) Diese Satzung findet keine Anwendung auf Personen, deren Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit durch andere 
öffentlich-rechtliche Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Satzungen) oder durch Beschlüsse des Kreistages oder sei-
ner Ausschüsse geregelt ist.

§ 6 
Bestellte weitere Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landrats 

(1) 1Die bestellten weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landrats erhalten eine monatliche Entschädigung in 
Höhe von jeweils 550,-- Euro. 2Durch die Entschädigung nach Satz 1 sind auch Fahrtkosten zwischen dem Wohnort 
und dem Vertretungsort abgegolten, soweit dieser sich innerhalb des Landkreises und der Stadt Rosenheim befindet.
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(2) 1Die bestellten weiteren Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landrats erhalten für Vertretungen außerhalb des 
Landkreises Rosenheim neben der Entschädigung nach Abs. 1 Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen Reise-
kostengesetz. 2Bei Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels werden die Kosten der Fahrkarte der ersten Klasse, 
bei Benutzung eines eigenen Kraftwagens eine Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayRKG 
gezahlt. 3Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayRKG findet keine Anwendung. 4Die bei mehrtägigen Dienstreisen entstehenden Über-
nachtungskosten werden nach Maßgabe des Bayerischen Reisekostengesetzes erstattet.

(3) Für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, denen die bestellten weiteren Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter des Landrats angehören, werden die Entschädigungen nach den §§ 1 und 2 gezahlt.

§ 7 
Vorsitzende der Kreistagsfraktionen 

(1) 1Die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen im Sinne des § 29 der Geschäftsordnung des Kreistags des Landkreises 
Rosenheim und die Vorsitzenden von Ausschussgemeinschaften erhalten monatlich eine Entschädigung in Höhe von 
10,-- Euro je Mitglied und einen einheitlichen Sockelbetrag von 30,-- Euro. 2Maßgebend ist die Zahl der Mitglieder der 
Fraktion bzw. Ausschussgemeinschaft am 1. Januar eines jeden Jahres, sowie im Wahljahr am 1. Mai.

(2) Kreisrätinnen oder Kreisräte, die keine Fraktion bilden können, die aber an Sitzungen von Kreistagsfraktionen oder 
Ausschussgemeinschaften teilnehmen, werden als Fraktionsmitglied im Sinne des Abs. 1 betrachtet.

(3) Sind die Voraussetzungen für die Bildung einer Fraktion nicht mehr gegeben (z. B. durch Austritt aus der Fraktion), 
entfallen die Zahlungen nach Abs. 1 mit Beginn des Monats, der auf den Wegfall der Voraussetzungen folgt.

§ 8 
Kreisheimatpflegerinnen und Kreisheimatpfleger 

(1) 1Kreisheimatpflegerinnen und Kreisheimatpfleger erhalten eine monatliche Entschädigung von 550,-- Euro. 2Durch die 
Entschädigung sind auch Fahrtkosten innerhalb des Landkreises und der Stadt Rosenheim abgegolten. 

(2) 1Die Kreisheimatpflegerinnen und Kreisheimatpfleger erhalten für Fahrten außerhalb des Landkreises Rosenheim ne-
ben der Entschädigung nach Abs. 1 Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen Reisekostengesetz. 2Bei Benutzung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels werden die Kosten der Fahrkarte der ersten Klasse, bei Benutzung eines eigenen 
Kraftwagens eine Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayRKG gezahlt. 3Art. 5 Abs. 1 Satz 3 
BayRKG findet keine Anwendung. 4Die bei mehrtägigen Dienstreisen entstehenden Übernachtungskosten werden nach 
Maßgabe des Bayerischen Reisekostengesetzes erstattet.

(3) Bei der Erledigung von Dienstgeschäften, die vom Landratsamt Rosenheim angeordnet worden sind, wird neben der 
Entschädigung nach Abs. 1 eine Entschädigung für Verdienstausfall nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 gezahlt.

§ 9 
Volksmusikpflegerinnen und Volksmusikpfleger 

(1) 1Volksmusikpflegerinnen und Volksmusikpfleger erhalten eine monatliche Entschädigung von 550,-- Euro. 2Durch die 
Entschädigung sind auch Fahrtkosten innerhalb des Landkreises und der Stadt Rosenheim abgegolten. 

(2) 1Die Volksmusikpflegerinnen und Volksmusikpfleger erhalten für Fahrten außerhalb des Landkreises Rosenheim neben 
der Entschädigung nach Abs. 1 Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen Reisekostengesetz. 2Bei Benutzung ei-
nes öffentlichen Verkehrsmittels werden die Kosten der Fahrkarte der ersten Klasse, bei Benutzung eines eigenen 
Kraftwagens eine Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayRKG gezahlt. 3Art. 5 Abs. 1 Satz 3 
BayRKG findet keine Anwendung. 4Die bei mehrtägigen Dienstreisen entstehenden Übernachtungskosten werden nach 
Maßgabe des Bayerischen Reisekostengesetzes erstattet.

(3) Bei der Erledigung von Dienstgeschäften, die vom Landratsamt Rosenheim angeordnet worden sind, wird neben der 
Entschädigung nach Abs. 1 eine Entschädigung für Verdienstausfall nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 gezahlt.

§ 10 
Behinderten- und Seniorenbeauftragte 

(1) 1Behinderten- und Seniorenbeauftragte erhalten eine monatliche Entschädigung von 550,-- Euro. 2Durch die Entschä-
digung sind auch Fahrtkosten innerhalb des Landkreises und der Stadt Rosenheim abgegolten. 
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(2) 1Die Behinderten- und Seniorenbeauftragten erhalten für Fahrten außerhalb des Landkreises Rosenheim neben der 
Entschädigung nach Abs. 1 Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen Reisekostengesetz. 2Bei Benutzung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels werden die Kosten der Fahrkarte der ersten Klasse, bei Benutzung eines eigenen Kraftwa-
gens eine Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayRKG gezahlt. 3Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayRKG 
findet keine Anwendung. 4Die bei mehrtägigen Dienstreisen entstehenden Übernachtungskosten werden nach Maß-
gabe des Bayerischen Reisekostengesetzes erstattet.

(3) Bei der Erledigung von Dienstgeschäften, die vom Landratsamt Rosenheim angeordnet worden sind, wird neben der 
Entschädigung nach Abs. 1 eine Entschädigung für Verdienstausfall nach Maßgabe von § 1 Abs. 3 gezahlt.

§ 11 
Naturschutzwacht 

(1) 1Naturschutzwächterinnen und Naturschutzwächter erhalten eine Aufwandsentschädigung entsprechend des allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohns (beginnend mit Stand 1. Januar 2020: 9,35 Euro) je Stunde. 2Die Abrechnung der 
Entschädigung erfolgt auf Grundlage eines Streifenberichts. 

(2) 1Mit der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 werden alle anfallenden Kosten abgegolten, z.B. Fahrtkosten, Ausgaben 
für Kleidung und Verpflegung. 2Bei der Erledigung von Dienstgeschäften, die vom Landratsamt Rosenheim gesondert 
angeordnet sind, wird neben der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 Reisekostenvergütung nach dem Bayerischen 
Reisekostengesetz gezahlt. 3Bei der Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels werden die Kosten der Fahrkarte der 
2. Klasse, bei Benutzung eines eigenen Personenkraftwagens eine Wegstreckenentschädigung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 BayRKG gezahlt. 4Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayRKG findet keine Anwendung. 5Die bei mehrtägigen Dienstreisen 
entstehenden Übernachtungskosten werden nach Maßgabe des Bayerischen Reisekostengesetzes erstattet.

(3) Abs. 1 und Abs. 2 gelten auch für stellvertretende Naturschutzwächterinnen und Naturschutzwächter, wenn sie die 
Vertretung auf Anweisung des Landratsamtes ausüben.

§ 12 
In Kraft treten 

1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung der Entschädigung 
der Kreisräte und der sonstigen ehrenamtlich tätigen Kreisbürger vom 10.12.2014 (Amtsblatt Nr. 13 vom 19.12.2014), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 22.04.2015 (Amtsblatt Nr. 5 vom 29.05.2015), außer Kraft.

LANDKREIS ROSENHEIM 
Rosenheim, den 13. Mai 2020

gez.

Otto Lederer
Landrat
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LANDWIRTSCHAFT, FORST, JAGD, FISCHEREI 

Vollzug der Jagdgesetze; 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rosenheim über die Verwendung von Schalldämpfern zur Jagdausübung 
vom 13.05.2020 

Aufgrund des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) erlässt das 
Landratsamt Rosenheim folgende Einzelanordnung als Allgemeinverfügung: 

I. In Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG ist es gestattet, Schalldämpfer mit für die Jagd zugelas-
senen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung in allen Jagdrevieren einschließlich 
dem jagdlichen Übungsschießen im Landkreis Rosenheim zu verwenden. 

II. Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Rosenheim in Einschrän-
kung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG innerhalb ganz Bayerns gestattet, Schalldämpfer mit für die Jagd 
zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung einschließlich dem jagdlichen 
Übungsschießen zu verwenden. 

III. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 

IV. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Rosenheim als be-
kannt gegeben. 

Gründe: 

I. 

Das jagdrechtliche Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern ist in Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG geregelt. Von diesem 
Verbot können gem. Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 BayJG Ausnahmen zugelassen werden.  

Durch den Schussknall bei der Jagdausübung können gesundheitliche Beeinträchtigungen beim Hörvermögen ausgelöst 
werden. Gehörschutz am Ohr ist nicht für alle Jäger und Jagdarten geeignet. Außerdem wird dadurch das Problem der 
Umweltbelastungen (Treiber, Hundeführer, Hunde, Anwohner, Erholungsverkehr etc.) nicht reduziert. Mit der Verwendung 
von Schalldämpfern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schusses entsteht, verringert. Der 
Schussknall wird hierbei nicht völlig, aber um 20 bis 30 Dezibel verringert. Durch diese Reduzierung wird eine für den Ge-
sundheitsschutz entscheidende Lärmschwelle unterschritten. Aus diesem Grund wurden bereits in der Vergangenheit 
Einzelanträge auf Ausnahmen von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG zugelassen.  

Am 20.02.2020 sind die Änderungen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes (3. WaffRÄndG) bezogen auf den Um-
gang mit Schalldämpfern im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschießens in Kraft getreten. Durch den neu 
eingefügten § 13 Abs. 9 WaffG werden Schalldämpfer Langwaffen gleichgestellt. Dadurch wird es Jägern ermöglicht, bei 
Vorliegen der weiteren in § 13 WaffG genannten Voraussetzungen Schalldämpfer ohne (gesonderte) Erlaubnis zu erwerben, 
ohne Nachweis eines Bedürfnisses zu besitzen und ohne gesonderte Erlaubnis Schalldämpfer zur befugten Jagdausübung 
zu führen und im Rahmen der befugten Jagdausübung und des Übungsschießens mit Jagdwaffen, an denen Schalldämpfer 
angebracht sind, zu schießen. Die Regelungen finden ausschließlich Anwendung auf für die Jagd zugelassene Langwaffen 
für Munition mit Zentralfeuerzündung. Damit entfällt das Erfordernis eines Voreintrags in die Waffenbesitzkarte für den Er-
werb eines Schalldämpfers.  

Infolge der Änderung des Waffengesetzes sind zahlreiche Anträge von Jägern auf eine Ausnahme von Verbot der Jagdaus-
übung mit Schalldämpfern zu erwarten. In Anbetracht des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG sind diese Anträge zu genehmigen. Um eine einheitliche Regelung zu gewährleisten sowie eine Entlastung der 
Verwaltung zu erreichen, wird die Ausnahme von dem Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern mit der vorliegenden 
Allgemeinverfügung geregelt.  

II. 

1. Das Landratsamt Rosenheim ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich 
zuständig. 

2. Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes nach Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG sind erfüllt 
(Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG). Im Rahmen der Ausnahmeentscheidung ist das 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG zu berücksichtigen. Mit der Verwendung 
von Schalldämpfern wird die gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schusses entsteht, deutlich 
verringert. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist die Ausnahme im Rahmen einer verfassungskonformen An-
wendung der jagdrechtlichen Vorschriften daher zu erteilen. 
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3. Die Einschränkung des Verbots gilt nach Ziff. 1 für die befugte Jagdausübung einschließlich des jagdlichen Übungs-
schießens auf dem gesamten Gebiet des Landkreises Rosenheim. Die unter I. genannten Gründe des 
Gesundheitsschutzes machen eine Einschränkung des Verbots für alle zur Jagdausübung berechtigten Personen 
unabhängig von ihrem Wohnsitz in allen Jagdrevieren gleichermaßen erforderlich. 

4.  In Einschränkung des Verbots wird gleichzeitig nach Ziff. 2 für alle Jagdscheininhaber aus dem Zuständigkeitsbe-
reich des Landratsamtes Rosenheim eine Ausnahme von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG für die befugte 
Jagdausübung einschließlich des jagdlichen Übungsschießens innerhalb ganz Bayerns erteilt. Gehen diese Perso-
nen in Bayern außerhalb des Landkreises Rosenheim zur Jagd und ist in diesem Gebiet keine auf das Gebiet 
dieses Landkreises entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, so ist die Ausnahme von dem Verbot der 
Jagdausübung mit Schalldämpfern aus den genannten Gründen auch hier erforderlich. Insofern ersetzt Ziff. 2 den 
Erlass von Einzelgenehmigungen, die jedem einzelnen Jagdscheininhaber aus dem Zuständigkeitsbereich des 
Landratsamtes Rosenheim auf Antrag erteilt werden müsste. 

5. Die Ausnahme gilt im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschießens mit für die Jagd zugelassenen Lang-
waffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. Diese Einschränkung ist entsprechend der Regelung des § 13 Abs. 9 
Satz 2 WaffG vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Ausnahme für Schalldämpfer i. V. m. Langwaffen für Munition 
mit Randfeuerzündung nicht im Wege einer jagdrechtlichen Allgemeinverfügung erteilt werden kann. 

6. Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter Ziffer III. soll sicherstellen, dass jederzeit auf 
veränderte Bedingungen, beispielsweise gesetzliche Änderungen, reagiert werden kann. 

7. Ziffer IV. der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. 

8. Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG) keine Kosten erhoben, da 
deren Erlass von Amts wegen im überwiegenden öffentlichen Interesse ergeht. 

Hinweis: 

Die Aufnahme des „jagdlichen Übungsschießens“ in die Ausnahme von dem Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG dient 
der Klarstellung, dass der Änderung des Waffenrechtes entsprechend sowohl die Jagdausübung als auch das Übungsschie-
ßen mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung unter Verwendung von Schalldämpfern 
gestattet ist. Das Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG erstreckt sich nur auf die Ausübung der Jagd unter Verwendung 
von Schalldämpfern, insofern ist jagdrechtlich eine Einschränkung des Verbots auch nur insoweit erforderlich.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in München Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München Hausanschrift: 
Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Durch Art. 5 des Gesetzes über weitere Maßnahmen zur Verwaltungsreform in Bayern (Verwaltungsreform-
gesetz - VwReformG) vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 311) wurde das Widerspruchsverfahren im Jagdrecht 
abgeschafft. 

• Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig 
• Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de bzw. orientieren Sie 
sich an der Anleitung auf der Homepage zum Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach 
www.egvp.de). 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 13.05.2020 

gez. 

Otto Lederer 
Landrat 
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Vollzug der Jagdgesetze; 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rosenheim über die Verwendung von Nachtsichttechnik zur Bejagung von 
Schwarzwild vom 18.05.2020  

Aufgrund des Art. 29 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Nummer 5 
Buchstabe a des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) erlässt das Landratsamt Rosenheim folgende Einzelanordnung im Wege 
der Allgemeinverfügung: 

I. In Einschränkung des Verbots des § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a BJagdG ist es im Rahmen der geltenden rechtlichen 
Vorschriften Inhabern eines gültigen Jagdscheins im Sinne von § 15 Abs. 2 BJagdG gestattet,  

• künstliche Lichtquellen, 

• Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels und 

• Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen, wobei ausschließlich die 
waffenrechtlich gem. § 40 Abs. 3 Satz 4 WaffG zulässigen Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze erfasst 
sind, 

sowohl in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe als auch ohne Verbindung zu einer Jagdlangwaffe im Landkreis Rosen-
heim für die ausschließliche Bejagung von Schwarzwild einschließlich des Ein- und Anschießens im Jagdrevier zu 
verwenden. 

II. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 

III. Die bisher erlassenen Bescheide, über die Verwendung der Nachtsichttechnik für im Landkreis Rosenheim jagende 
Personen, werden widerrufen. Die Allgemeinverfügung ersetzt die bereits erlassenen Bescheide, außerdem erlischt 
der vom Landratsamt Rosenheim erteilte Auftrag gem. § 40 Abs. 2 WaffG. 

IV. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Rosenheim als be-
kannt gegeben. 

Gründe: 

I. 

Das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Bayern oder Deutschland hätte fatale Folgen, insbesondere für die 
landwirtschaftliche Schweinehaltung und die Jagd. Bereits im Falle der Feststellung von ASP ausschließlich bei Wildschwei-
nen sind umfassende und großräumige Handelsbeschränkungen in den betroffenen Gebieten einzuhalten. Diese betreffen 
den Handel mit lebenden Schweinen, aber auch mit deren Produkten (Fleisch und verarbeitete Produkte). Allgemein aner-
kannt ist, dass die Wildschweindichte das Risiko für einen Ausbruch maßgeblich beeinflusst. Da sich die Ausbreitung der 
ASP erfahrungsgemäß sehr sprunghaft gestaltet, ist auch ein Auftreten im Landkreis Rosenheim jederzeit möglich. Eine 
effiziente Reduzierung der Schwarzwildbestände ist ein entscheidendes Instrument der Seuchenprävention. 

Der im Rahmen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes neu eingefügte § 40 Abs. 3 Satz 4 Waffengesetz (WaffG) 
ermöglicht es Inhabern eines gültigen Jagdscheins, Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zieloptiken (darunter fällt 
Restlicht- und Wärmebildtechnik) zu erwerben, zu besitzen und einzusetzen. Jagdrechtlich ist es gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 5 
Buchstabe a BJagdG weiterhin grundsätzlich verboten, künstliche Lichtquellen, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Be-
leuchten des Zieles oder Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen und für 
Schusswaffen bestimmt sind, bei der Jagd zu verwenden oder zu nutzen. Das jagdrechtliche Verbot kann allerdings aus 
besonderen Gründen, insbesondere auch aus Gründen der Wildseuchenbekämpfung, eingeschränkt werden. 

II. 

1. Das Landratsamt ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 49 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 

2. Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes nach § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a BJagdG 
sind erfüllt (§ 19 Abs. 2 BJagdG i. V. m. Art. 29 Abs. 5 Satz 2 BayJG). 

Die Einschränkung des Verbots kann im Rahmen der Wildseuchenbekämpfung, insbesondere zur präventiven Verrin-
gerung des Schwarzwildbestandes genehmigt werden, um dem Eintrag einer Seuche in den Bestand 
entgegenzuwirken oder um deren Ausbreitung zu verhindern.  
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Die ASP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die ursprünglich auf Afrika begrenzt war. Ab Juni 2007 breitete sich die 
ASP von Georgien aus in die Nachbarländer aus. Seit 2014 tritt sie in den baltischen Staaten und Polen auf, 2017 
breitete sie sich in die Tschechische Republik, nach Moldawien und nach Rumänien aus. Im Jahr 2018 wurden erste 
Fälle in Ungarn, Bulgarien und Belgien sowie in China gemeldet und im Jahr 2019 in der Slowakei, Serbien, Mongolei, 
Vietnam, Kambodscha, Nordkorea, Myanmar, Südkorea, Philippinen, Ost-Timor, Indonesien und Laos.  

Bekanntlich ist Schwarzwild eine der maßgeblichen Größen bei einem ausgebrochenen Seuchengeschehen der ASP. 
Laut Friedrich-Loeffler-Institut ist insbesondere die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung der ASP in die Schwarz-
wildpopulation größer als ein Ersteintrag bei Hausschweinen. Insoweit ist die deutliche Reduktion der 
Schwarzwildpopulation zur Seuchenprävention derzeit zwingend notwendig. Das gilt für Gebiete mit überhöhten 
Schwarzwilddichten genauso wie für Zuzugsgebiete, in denen der Ausbreitung des Schwarzwilds Grenzen gesetzt 
werden sollen. 

Ausweislich der Jagdstrecke der vergangenen Jahre ist erkennbar, dass die Schwarzwildpopulation innerhalb der letz-
ten Jahre erheblich angestiegen ist und sich räumlich immer weiter ausbreitet und somit werden auch die Wildschäden 
mehr. Im Landkreis Rosenheim ist die Schwarzwildstrecke im letzten Jahr um ca. 200 % gegenüber dem Vorjahr ge-
stiegen. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Bestand und die Strecken weiter erhöhen, wenn nicht mit allen erlaubten 
Mitteln versucht wird dies zu verhindern. 

Im Landkreis Rosenheim gibt es regional größere Schweinehalterbetriebe (Schweinemast und Ferkelerzeuger) Hier ist 
die Gefahr groß, dass ASP-Erreger vom Schwarzwild auf Hausschweine und umgekehrt übertragen werden können, 
mit entsprechend gravierenden Folgen.  

3. Die Einschränkung des Verbotes ist im Landkreis Rosenheim im Hinblick auf die vorliegenden besonderen Gründe 
erforderlich. Die Zulassung der Bejagung von Schwarzwild mit Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen, Vorrich-
tungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels sowie künstlichen Lichtquellen sowohl in Verbindung mit einer 
Jagdlangwaffe als auch ohne Verbindung mit einer Jagdlangwaffe stellt ein notwendiges Hilfsmittel für die gebotene 
effizientere Schwarzwildjagd dar. Von der Einschränkung werden zum einen Gegenstände erfasst, die in Verbindung 
mit einer Jagdlangwaffe verwendet werden [z. B. Nachtsichtvor- oder Nachtsichtaufsätze montiert an Jagdlangwaffe 
oder Zielfernrohr; Taschenlampen, wie Halogen-, LED-, Laserlampen, oder IR-Strahler montiert an Jagdlangwaffe, 
Zielfernohr oder Nachtsichtaufsatz/-vorsatz]. Zum anderen werden Gegenstände erfasst, die ohne Verbindung mit ei-
ner Jagdlangwaffe eingesetzt werden [z. B. Taschenlampe, Lampen, Scheinwerfer montiert an jagdlicher Einrichtung, 
handgehalten oder im räumlichen Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erlegungsort (u. a. „künstlicher Mond“ an 
der Kirrung)]. Mit diesen Möglichkeiten wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Schwarzwild überwiegend däm-
merungs- und nachtaktiv ist und die Nachtjagd auf Schwarzwild eine wichtige Jagdart darstellt. Angesichts der oben 
dargestellten Beeinträchtigungen der jagdgesetzlich relevanten Individualinteressen Dritter sowie Allgemeinwohlbe-
lange durch das Schwarzwild im Landkreis Rosenheim kann die genannte Verwendung der o. g. Gegenstände erlaubt 
werden. Die Jagdausübungsberechtigten sind zu einer den jagdgesetzlichen Zielen entsprechenden Bejagung ver-
pflichtet. Dies ist im Rahmen der Einschränkung des jagdrechtlichen Verbots zu berücksichtigen. Die Rechtfertigung 
von jagdrechtlichen Verboten ist auch hieran zu messen. Aus den genannten Gründen überwiegen die Individualinte-
ressen Dritter sowie die Beeinträchtigung der Allgemeinwohlbelange durch Schwarzwild gegenüber den durch § 19 
Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a BJagdG geschützten Rechtsgütern.  

4. Die Einschränkung des Verbots gilt für alle Jagdscheininhaber, die im Rahmen der geltenden Vorschriften zur Jagd im 
Gebiet des Landkreises Rosenheim befugt sind. Erfasst sind sowohl Jahres- als auch Tagesjagdscheine sowie Jugend- 
und Ausländerjagdscheine. 

5. Die Erlaubnis wird ausschließlich für die Bejagung von Schwarzwild einschließlich des Ein- und Anschießens im Jagd-
revier und auf dem Schießstand erteilt.  

6  Im Übrigen wird Bezug genommen auf das IMS/LMS vom 24.02.2020 (E4-2131-2-14, F8-2130-1/149).  

7. Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter Ziffer II. soll sicherstellen, dass jederzeit auf verän-
derte Bedingungen, beispielsweise eine veränderte ASP-Risikolage, reagiert werden kann.  

8. Die bisher erlassenen Bescheide waren zu widerrufen, da die Allgemeinverfügung weitere Befugnisse zulässt als die 
erteilten Bescheide und dies ansonsten eine sachlich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung darstellen würde. 
Der Widerruf war ausdrücklich vorbehalten. Der Auftrag ist aufgrund der aktuellen Änderung des Waffengesetzes nicht 
mehr geboten.  

9. Ziffer IV. der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. 

10. Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG) keine Kosten erhoben, da 
deren Erlass von Amts wegen im überwiegenden öffentlichen Interesse ergeht. 

Hinweis: 

Die Verwendung der oben genannten Technik auf Schießständen ist für Jäger ohne jagdrechtliche Genehmigung zulässig.  
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in München Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München Hausanschrift: 
Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

• Durch Art. 5 des Gesetzes über weitere Maßnahmen zur Verwaltungsreform in Bayern (Verwaltungsreform-
gesetz - VwReformG) vom 26. Juli 1997 (GVBl. S. 311) wurde das Widerspruchsverfahren im Jagdrecht 
abgeschafft. 

• Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig 
• Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de bzw. orientieren Sie 
sich an der Anleitung auf der Homepage zum Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach 
www.egvp.de). 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 18.05.2020 

gez. 

Otto Lederer 
Landrat
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WIRTSCHAFT, ARBEIT, GEWERBLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ,  
VERKEHR, ENERGIE 

Vollzug der Wassergesetze; 
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Aschau i. Ch. aus den Brunnen I und II Haindorf 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Aschau i. Ch. aus den Brunnen I und II Haindorf erlässt 
das Landratsamt Rosenheim gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBl I S. 2254), folgende 
Anordnung als 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g 

1. Im Bereich der engeren Schutzzone (Zone II) des mit Verordnung des Landratsamtes Rosenheim vom 27.07.2016, 
veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 08 für den Landkreis Rosenheim vom 29.07.2016, festgesetzten Wasserschutzge-
bietes für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Aschau i. Ch., Brunnen I und II Haindorf, wird mit 
sofortiger Wirkung 

1.1 das Ausführen von Hunden sowie 

1.2 das Reiten und sonstige Bewegen von Pferden 
verboten. 

2. Die sofortige Vollziehung der Anordnungen unter Nrn. 1.1 - 1.2 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

3. Für diese Anordnung werden keine Kosten erhoben. 

4. Diese Allgemeinverfügung wird am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rosenheim 
wirksam. Sie gilt mit diesem Tag als öffentlich bekanntgegeben. 

G r ü n d e : 

1. Mit Verordnung des Landratsamtes Rosenheim vom 27.07.2016, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 08 für den Land-
kreis Rosenheim vom 29.07.2016, wurde zum Schutz der öffentlichen Wasserversorgung der Gemeinde Aschau i. 
Ch., Brunnen I und II Haindorf, ein Wasserschutzgebiet festgesetzt. Der Verbotskatalog gemäß § 3 Abs. 1 der 
Wasserschutzgebietsverordnung (WSG-VO) enthält keine Verbote, in der engeren Schutzzone (Zone II) des Was-
serschutzgebietes Hunde auszuführen sowie zu Reiten bzw. Pferde in sonstiger Weise zu bewegen. Nach Erlass 
der WSG-VO wurde festgestellt, dass auf den Wegen in den Zone II sehr viele Hunde ausgeführt werden. Außer-
dem werden die Wege zum Reiten genutzt. Da angesichts der hydrogeologischen Deckschichtensituation in der 
Zone II und der hohen Frequentierung mit Hunden deren Kot in diesem Bereich ein besonderes hygienisches Risiko 
darstellt und der bisher von der Gemeinde beschilderte Appell an die Hundehalter, den Kot aufzusammeln, nach 
eigenen Beobachtungen des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim nicht ausreichend wirksam ist und den notwen-
digen hygienischen Schutz nicht ausreichend gewährleisten kann, hat das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
gefordert, dass ergänzend zur WSG-VO auch das Ausführen von Hunden in der Zone II verboten wird. Gleiches 
gilt für das Reiten und sonstige Bewegen von Pferden in der Zone II, da vom Pferdemist ebenfalls ein hygienisches 
Risiko ausgeht. Da nach Festsetzung der WSG-VO mikrobielle Belastungen festgestellt wurden, deren Ursache 
bisher nicht ausreichend ermittelt werden konnte, sollten die Verbote unverzüglich angeordnet werden.

2. Das Landratsamt Rosenheim ist zum Erlass der Anordnung gemäß Art. 63 Abs. 1 BayWG sachlich und nach Art. 
3 Abs. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes -BayVwVfG- (BayRS 2010-1-I) örtlich zuständig. 

3. Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes -WHG- können durch eine Rechtsverordnung 
gemäß § 51 Abs. 1 WHG oder durch behördliche Entscheidung bestimmte Handlungen verboten oder nur für ein-
geschränkt zulässig erklärt werden, soweit der Schutzzweck dies erfordert. Nach Festsetzung eines 
Wasserschutzgebiets nach § 51 Abs. 1 WHG können Anordnungen durch Verwaltungsakt, insbesondere durch 
Allgemeinverfügung, erlassen werden (vgl. BayVGH, B v. 16.02.2001, 22 CS00.2660, zu Art. 35 Abs. 2 BayWG 
a.F., BVerwG, Urt. v. 25.10.2018 - 7 C 22/16). Dabei kann es sich um die Konkretisierung eines allgemeinen Ver-
bots, einer allgemeinen Beschränkung oder einer in der Verordnung bereits festgelegten Duldungspflicht handeln.  
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Es kann aber auch gegenüber einer bestimmten Person oder einem bestimmten Personenkreis ein Verbot, eine 
Beschränkung oder eine Duldungspflicht angeordnet werden, die in der Verordnung noch nicht angesprochen ist. 
Es ist durchaus denkbar, dass im Wasserschutzgebiet eine Handlung vorgenommen wird, die im Schutzgebiet oder 
in einer bestimmten Zone bedenklich ist, daher unzulässig sein muss, aber in der Verordnung nicht verboten oder 
beschränkt ist. 

Im vorliegenden Fall wurde nach Erlass der WSG-VO festgestellt, dass angesichts der Deckschichtensituation und 
der Frequentierung mit Hunden deren Kot in der engeren Schutzzone ein besonderes hygienisches Risiko darstellt. 
Das bisher von der Gemeinde Aschau i. Ch. beschilderte Gebot an die Hundehalter, den Kot aufzusammeln, er-
scheint aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim nach eigenen Beobachtungen nicht ausreichend 
wirksam zu sein, zumal die Hunde üblicherweise nicht angeleint sind. Auch von Pferdemist geht in der Zone II 
grundsätzlich ein hygienisches Risiko aus. 

Um das Risiko von mikrobiellen Belastungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Aschau i. 
Ch. weiter zu verringern, sah sich das Landratsamt Rosenheim deshalb nach pflichtgemäßem Ermessen veran-
lasst, das Ausführen von Hunden im Bereich der Zone II des Wasserschutzgebietes im Nachgang zur WSG-VO 
vom 27.07.2016 zu untersagen, weil eine überdurchschnittlich große Zahl von Hundehaltern den unmittelbar am 
Fassungsbereich vorbeiführenden Weg sowie weitere Wege und Pfade in der Zone II benutzen und die Ausschei-
dungen der Hunde eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle darstellen. Gleiches gilt für das Verbot des 
Reitens und sonstigen Bewegens von Pferden, weil auch vom Pferdemist eine entsprechende Gefährdung ausgeht. 

4. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Nr. 1 des Bescheides stützt sich auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 der 
Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO-. Einer Anfechtung dieses Bescheides wird dadurch die aufschiebende Wir-
kung genommen.  
Die sofortige Vollziehung ist im öffentlichen Interesse geboten, weil aus Gründen des vorbeugenden Trinkwasser-
schutzes einer Gefährdung des Trinkwassers entgegengetreten werden muss. Über die bereits gemäß § 3 Abs. 1 
der WSG-VO vom 27.07.2016 verbotenen bzw. nur eingeschränkt zulässigen Handlungen hinaus bergen auch das 
Ausführen von Hunden sowie das Reiten oder sonstige Bewegen von Pferden in der Zone II des Wasserschutzge-
bietes ein hohes Risiko, dass gesundheitsgefährdende Keime und andere Stoffe in das Grundwasser eingetragen 
werden können.  

Jede zeitliche Verzögerung im Hinblick auf die Geltung der Anordnung geht mit einer Gefährdung der Gesundheit 
der auf die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Aschau i. Ch. angewiesenen Bevölkerung einher, da es stets zu 
einer erhöhten Auswaschung des Oberbodens durch ein Starkregenereignis und einer damit verbundenen Verun-
reinigung des Trinkwassers kommen kann. Nur durch die in der Anordnung genannten Verbote kann die 
Wahrscheinlichkeit einer Verkeimung des Trinkwassers zum schnellstmöglichen Zeitpunkt entscheidend verringert 
werden. Das Interesse der Allgemeinheit an der Reinhaltung des Grundwassers - insbesondere in einem Wasser-
schutzgebiet - und dem Schutz der Gesundheit der betroffenen Bevölkerung ist daher höher einzustufen, als das 
Interesse der betroffenen Hunde- und Pferdebesitzer an der Möglichkeit, infolge einer Klageerhebung nicht sofort 
von der Anordnung betroffen zu werden und mithin ihre Tiere weiterhin in der Zone II des Wasserschutzgebietes 
bewegen zu können. 
Um einen bestmöglichen Schutz des Trinkwassers zu erreichen, sah sich das Landratsamt Rosenheim deshalb 
nach pflichtgemäßem Ermessen veranlasst, entsprechende Anordnungen zu treffen. 

5. Diese Allgemeinverfügung wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 08 für den Landkreis Rosen-
heim wirksam (Art. 43 BayVwVfG). Sie gilt mit diesem Tag als öffentlich bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG) und ist ab diesem Zeitpunkt nach Maßgabe der folgenden Rechtsbehelfsbelehrung anfechtbar. Einer 
persönlichen Zustellung der Allgemeinverfügung bedarf es nicht. Die Übersendung oder Übergabe an Interessierte 
erfolgt stets nur zur Information und setzt die Rechtsmittel nicht erneut in Gang. 

6. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes -KG- (BayRS 2013-1-1-F). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 
S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Wasserrechts abgeschafft.  
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 05.05.2020 

gez. 

Dr. Ludwig 
Regierungsdirektor 

Hinweise: 

1. Die Allgemeinverfügung nebst Anlage kann beim Landratsamt Rosenheim, Wittelsbacherstraße 53, 83022 Ro-
senheim, eingesehen werden. 

2.  Auf § 103 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 2 WHG wird hingewiesen. Danach kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,-- € 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den unter Nrn. 1.1 - 1.2 dieser Allgemeinverfügung genannten 
Verboten zuwider handelt. 

(34-8631 S) 
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Vollzug des Wasserverbandsgesetzes -WVG-; 
Bekanntmachung der geänderten Tarifordnung als Teil der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Feldolling 

Vollzug des § 67 des Wasserverbandsgesetzes -WVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 1991 
(BGBl I S. 405), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl I S. 1578) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit Art. 4 des Bayerischen Gesetzes zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes -BayAGWVG- (BayRS 753-
5-UG) 
hier: Bekanntmachung der geänderten Tarifordnung als Teil der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes 

Feldolling 

B e k a n n t m a c h u n g 

Der Wasserbeschaffungsverband Feldolling hat in der Verbandsversammlung vom 06.03.2020 gem. § 58 WVG eine Ände-
rung der Tarifordnung beschlossen. Die Tarifordnung ist ein Bestandteil der Verbandssatzung. 
Die neue Tarifordnung wurde in der Fassung der Ausfertigung vom 06.03.2020 gem. §§ 58 Abs. 2 Satz 1 und 72 Abs. 1 
Satz 1 WVG in Verbindung mit Art. 2 BayAGWVG am 08.05.2020 durch das Landratsamt Rosenheim als örtlich und sachlich 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. 

Die neue Tarifordnung wird als Anlage zu diesem Amtsblatt bekannt gemacht. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 08.05.2020 

gez.  

Dr. Ludwig 
Regierungsdirektor 

(EAPl 644) 
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FINANZWESEN 

Vollzug des KommZG und der GO; 
Haushalt 2020 des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Chiemseegruppe 

I. 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Wasserversorgung Chiemseegruppe hat in der Sitzung vom 
20.04.2020 den Haushalt des Jahres 2020 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile und wird zur Erlangung der Rechtswirksamkeit nachstehend bekannt gemacht: 

Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Chiemseegruppe Rimsting 
(Landkreis Rosenheim) 

für das Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt. 
Er schließt  
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 359.400,-- € und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   92.500,-- € ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1)Betriebskostenumlage: 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung  
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf  299.600,-- €  
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt.  
Umlageschlüssel ist die durch Zähler ermittelte Wasserlieferung an die Mitgliedsgemeinden. Die Vorauszahlung der  
Betriebskostenumlage ist vierteljährlich, jeweils zum 01.02., 01.05., 01.08. und 01.11. des Jahres fällig. Die Abrechnung der 
Betriebskostenumlage ist jeweils einen Monat nach Rechnungsstellung zu zahlen. Rückzahlungen an die Mitgliedsgemein-
den können entsprechend den Vorauszahlungsterminen aufgeteilt werden. 

(2)Investitionsumlage: 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

(3)Gebühren: 
Gebühren, die von Nichtmitgliedsgemeinden an den Zweckverband zu erstatten sind, werden vierteljährlich in Rechnung 
gestellt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird  
auf 30.000,-- € festgesetzt. 
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§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 

Rimsting, 13.05.2020 Zweckverband Wasserversorgung Chiemseegruppe 

gez. 

Friedrich, Vorsitzender 

II. 
Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (Gemeinde Rim-
sting, Schulstr. 4, 83253 Rimsting) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 19.05.2020 

gez. 

Mandl 
Regierungsrätin (21-941) 
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Vollzug des KommZG und der GO; 
Haushalt 2020 des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schonstetter Gruppe

I. 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schonstetter Gruppe hat in der Sitzung 
vom 22.04.2020 den Haushalt des Jahres 2020 beschlossen. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (s. § 2 der 
Haushaltssatzung) wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rosenheim vom 06.05.2020 rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Zur Erlangung der Rechtswirksamkeit wird die Haushaltssatzung nachstehend bekannt gemacht: 

Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schonstetter Gruppe 
(Landkreis Rosenheim) 

für das Wirtschaftsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 20 und 21 der Verbandssatzung und Art. 40 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende  
Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt. 

Er schließt im Erfolgsplan - in den Erträgen mit 1.391.100,00 €.

- in den Aufwendungen mit 1.955.800,00 €.

und im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.686.000,00 €. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.314.200,00 € 
festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 

§ 4  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf  
100.000,-- € festgesetzt. 

§ 5 

Mehreinnahmen bei den Einzelplänen können zur Deckung von Mehrausgaben bei den jeweiligen Abschnitten verwendet 
werden. Die Deckungsfähigkeit aller Ausgabemittel der Einzelpläne ist zugelassen. 



151 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 

Schonstett, 11.05.2020 Zweckverband zur Wasserversorgung
der Schonstetter Gruppe 

gez. 

Voit 
(Verbandsvorsitzender) 

II. 
Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung und der zur Haushaltssatzung gehörende Wirtschaftsplan bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der  
Geschäftsstelle des Zweckverbandes (Hauptstr. 11, 83137 Schonstett) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 

Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 25.05.2020 

gez. 

Mandl 
Regierungsrätin (21-941) 
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SONSTIGES 

B e k a n n t m a c h u n g 

der 
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 

Aufgebot für Sparurkunden gemäß § 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB. 
Nachstehende Sparurkunden wurden zu Verlust gemeldet und werden öffentlich aufgeboten: 

Sparurkunden Nr.: 4152458487 
ausgestellt auf: Josef Brucker, Maria-Anna Brucker 
Antragsteller des 
Aufgebotsverfahrens: Josef Brucker, Maria-Anna Brucker 

An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monaten ab heute seine Rechte unter Vorlage der  
Urkunde bei der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn anzumelden, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos  
erklärt wird. 

Wasserburg am Inn, den 29.05.2020 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 



Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 08 vom 29.05.2020 des Landkreises Rosenheim


